
Die Anlage ist wirtschaftlich 
risikoarm...

Die Anlagekosten sollen zu 100% aus 
Eigenkapital finanziert werden. Ein 
Kreditrisiko ist daher minimal.

Die Erstellungskosten sind durch eine 
schlüsselfertige Beauftragung vertraglich 
festgelegt und kalkuliert. Durch einen 
langfristigen Vollwartungsvertrag 
(EnerconPartnerKonzept) ist eine hohe 
Verfügbarkeit der Anlage sichergestellt. 
Die laufenden Kosten sind hierdurch 
langfristig planbar und mit der nötigen 
kaufmännischen Vorsicht kalkuliert.

Weitere Betreiberrisiken sind durch 
Versicherungen (Betreiberhaftpflicht etc.) 
minimiert.

Die Genossenschaft setzt sich aus verschiedenen 
Gremien zusammen. Am wichtigsten sind SIE als 
Mitglied. Zusammen mit allen

... wählen SIE an der ...

... den ...

... ernennt, überwacht 
und benennt den ...

Die Geschäfte der Genossenschaft werden durch 
den Vorstand geführt; er erstellt auch die Bilanz 
und schlägt der Generalversammlung die 
Verwendung des Gewinns vor.

Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf rund 
3.600.000 €. Alle erforderlichen Gutachten für 
die Windkraftanlage wurden bereits erstellt und 
der Vertrag für die Bestellung der Anlage liegt 
vor.

Aufgrund dieser umfangreichen Vorarbeiten ist 
der Kostenumfang konkret abschätzbar.

Generalversammlung

Mitglieder

Aufsichtsrat

als Kontroll- 
und Beratungsgremium

Harald Bender
Heiner Blasenbrei-Wurz

Jörg Henning
Albert Krauter
Roland Merlau

derzeit:

Vorstand
der die Geschäfte der 
Genossenschaft leitet  

Jürgen Bothner &
Dieter Hallmann

Um den Vertrag mit der Herstellerfirma 
abschließen zu können, benötigen wir den 
Nachweis der vorhandenen Mittel. 
Weitere Projekte sind derzeit nicht 
geplant!

Die Vergütung für die Stromeinspeisung 
ist vom Gesetzgeber über die gesamte 
Laufzeit garantiert  (Erneuerbares 
Energien Gesetz  EEG vom 1.1.2009).
Der Staat garantiert per Gesetz (EEG) 
einen festen Preis für den produzierten 
Strom über 20 Jahre. Hierdurch haben 
wir eine gesicherte Kalkulationsbasis.

Das Risiko ist auf die erworbenen Geschäfts-
anteile begrenzt und eine Nachschusspflicht 
ist per Satzung ausgeschlossen!

Muss ich privat haften?

Welche Vorteile hat die Unternehmensform der 
Genossenschaft ?

Rechnet sich eine Windkraft-Anlage, die 
regenrative Energien erzeugt?

Warum gründen wir die Energie-
genossenschaft Ingersheim und Umgebung? 

Die geplante Bürger-Windkraftanlage 
soll als Genossenschaftsmodell durch die 
Energiegenossenschaft Ingersheim und 
Umgebung eG betrieben werden. Im 
Sinne eines auf breiter Basis getragenen 
Projektes der BürgerInnen vor Ort sehen 
wir darin die geeignete 
Gesellschaftsform. 

Die Genossenschaft steht damit vielen 
Interessenten offen. Die Haftung der 
einzelnen MitgleiderInnen ist auf die 
erworbenen Geschäftsanteile 
Anteilskapital begrenzt. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme in der 
Generalversammlung, unabhängig davon, 
wie viel Anteile es gezeichnet hat. 

Durch den Beitritt der Energie-
genossenschaft Ingersheim und 
Umgebung zum Baden-Württem-
bergischen  Genossenschaftsverband 
ist eine laufende Überprüfung der 
Geschäfte durch eine dritte, unabhängige 
Aufsichtsinstanz sichergestellt.

Ziel ist die Errichtung der Windenergie-
anlage Ingersheim mit 2.000 kW Nennleistung.

die Fakten 
zur Anlage...

warum eine 
Genossenschaft...

die Fakten zur
Genossenschaft...

was wird mit dem
Geld gemacht ...
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